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Vorwort


Dieses Buch wurde von erfahrenen Dozenten zusammengestellt, die über viele Jahre Erfahrung in der Ausbildung und Prüfungsvorbereitung zum „Geprüften Betriebswirt IHK“ verfügen. Die hier erstellte Zusammenfassung und die anschließenden Aufgaben werden von den Dozenten auch in ihren Unterrichtseinheiten verwendet und bilden somit eine fundamentale Grundlage für Ihre persönliche Prüfungsvorbereitung.


Anhand des Rahmenstoffplans des DIHK werden die einzelnen Kapitel nach Schwerpunkten zusammengefasst und am Ende des Buches mit zahlreichen, klausurrelevanten Aufgaben, inklusive Lösungen, ergänzt.


Selbstverständlich können nicht alle Inhalte des Unterrichtsfaches abgedeckt werden, dies ist auch nicht Sinn und Zweck dieses Buches. Es soll Ihnen helfen sich kompakt mit den Schwerpunkten des jeweiligen Faches auseinanderzusetzen und mit dem Lösen der Aufgaben Sicherheit zu erlangen


Zur Prüfungsvorbereitung finden Sie unter https://klausura.de weitere Zusammenfassungen und Aufgaben.
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Die Inhalte werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Der Anbieter übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte.


Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige aller Geschlechter.


Die Inhalte und die Gliederung richten sich nach dem entsprechenden, aktuellen IHK-Rahmenplan. Quelle: "IHK Die Weiterbildung" "Rahmenplan mit Lernzielen" DIHK-Verlag.
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Normenbestimmte und finanzwirtschaftliche


Rahmenbedingungen im Hinblick auf die


Unternehmensstrategie bewerten


Rahmenstoffplan 2.4 – 2.6


2.4 Möglichkeiten der Recht sanwendung, insbesondere auch der Gestaltung des Jahresabschlusses sowie des Lageberichtes, für strategische Entscheidungen


2.4.1 Jahresabschluss nach Handelsrecht inkl. Lagebericht unter Berücksichtigung der strategischen Entscheidungen


2.4.1.1 Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung


Bei der Erstellung des Jahresabschlusses sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (dokumentieren die Regeln zur Führung von Büchern) zu beachten.


Sie beinhalten u.a. folgende Grundsätze:




	Erfassung aller Geschäftsvorfälle (Nachvollziehbarkeit, Vollständigkeit, Eindeutigkeit)


	Klarheit & Übersichtlichkeit (Verrechnungsverbot, strukturierte Gliederung des Jahresabschlusses, Verbot der Unkenntlichmachung von Buchungen)


	ordnungsgemäße Aufbewahrungspflicht (Frist von zehn Jahren)


	Belegprinzip (keine Buchung ohne Beleg)





2.4.1.2 Buchführungspflichtig nach Handels - und Steuerrecht


Handelsrechtlich ist buchführungspflichtig, wer nach §1 HGB Kaufmann ist und ein Handelsgewerbe betreibt. Als Handelsgewerbe gilt ein „in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb“. §238 HGB beinhaltet die Buchführungspflicht.


Einschränkung: Durch das Bilanzmodernisierungsgesetz (BilMoG, §241a) wird die Buchführungspflicht eingeschränkt. Somit werden Einzelkaufleute, die zwei Jahre hintereinander weniger als 500.000 € Umsatz und weniger als 50.000 € Gewinn erzielen von der Buchführungspflicht und der Pflicht zur Erstellung eines Jahresabschlusses befreit.


Im Steuerrecht regeln die §§ 140 Abgabenordnung (AO) und 141 AO die Buchführungspflicht. §140 AO bezieht sich hierbei auf den § 238 HGB und § 141 AO verpflichtet Unternehmer zur Buchführung, deren Jahresumsatz mehr als 500.000 € beträgt und deren Jahresgewinn höher als 50.000 € ausfällt.


Einschränkung: §4 EStG Abs.3 entbindet diejenigen von der Buchführungspflicht, die als Freiberufler oder Gewerbetreibende (Jahresumsatz < 600.000 € und Jahresgewinn < 60.000 €) gelten. Die freiberufliche Tätigkeit wird in § 18 EStG geregelt.


2.4.1.3 Bilanzansatz und Bilanzbewertung


Im Zuge der Bilanzerstellung wird zwischen Bilanzansatz und Bilanzbewertung unterschieden.


Unter einem Bilanzansatz versteht man die Regelung welche Vorgänge und Objekte in der Bilanz aktiviert werden müssen, bzw. können. Die Bilanzbewertung hingegen beschäftigt sich mit der Höhe (Wertansatz in Euro) des Betrages von Vorgängen und Objekten, die in der Bilanz angesetzt werden.


Der Bilanzansatz unterscheidet: Bilanzierungsgebot, Bilanzierungsverbot und Bilanzierungswahlrecht, hier einige Beispiel:




	Bilanzierungsgebot:


	Rückstellungen für Pensionen; materielle Vermögensgegenstände, aktive Rechnungsabgrenzungsposten…


	
Bilanzierungsverbot: Rückstellungen außer § 249 Abs.2 HGB; Aufwendungen für die Gründung eines Unternehmens…


	
Bilanzierungswahlrecht: Disagio; selbst erschaffene Vermögensgegenstände des Anlagevermögens…





2.4.1.4 Bewertungsgrundsätze


Innerhalb der Bewertungsgrundsätze wird zwischen unterschiedlichen Ansätzen des Handels- und des Steuerrechts differenziert.


Im Handelsrecht gilt der Grundsatz das Vermögen nicht zu hoch darzustellen und die Schulden nicht zu niedrig erscheinen zu lassen, d.h. das Unternehmen nicht besser zu bewerten, als es eigentlich ist. Dies dient vor allem dem Schutz von Gläubigern und Gesellschaftern.


Das Steuerrecht hingegen beschäftigt sich mit der Gewinnermittlung, denn der Gewinn ist die Basis für die Steuerfestsetzung. Hierbei soll vermieden werden, dass der Gewinn zu gering ausgewiesen wird und somit dem Staat gesicherte und hohe Steuereinnahmen entgehen.


Die Bilanz aus dem Handelsrecht wird Handelsbilanz genannt und die aus dem Steuerrecht Steuerbilanz. Beide Bilanzen sind interdependent (es besteht eine Abhängigkeit) zueinander. Die Ansätze der Handelsbilanz sind maßgeblich verbindlich für die Steuerbilanz. Von dieser Vorgabe (Handelsrecht dominiert Steuerrecht) wird nur abgewichen, wenn es ausdrücklich abweichende Vorschriften im Steuerrecht gibt.


Im § 252 HGB werden die allgemeinen Bewertungsgrundsätze dargelegt, sie lauten wie folgt:




	
Grundsatz der Bilanzidentität



	⇨ Schlussbilanz des letzten Jahres = Eröffnungsbilanz des nächsten Jahres







	
Grundsatz der Unternehmensfortführung



	⇨ es wird davon ausgegangen, dass die Unternehmenstätigkeit fortgeführt wird







	
Grundsatz der Einzelbewertung



	⇨ Alle Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln zu bewerten, Nachvollziehbarkeit der Bilanzpositionen muss gegeben sein







	
Grundsatz der Vorsicht



	⇨ Positionen der Schulden sind höher anzusetzen, Positionen der Vermögenswerte sind niedriger anzusetzen, somit werden die Risiken minimiert







	
Grundsatz der Periodenabgrenzung



	⇨ alle Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind in den Jahresabschluss zu buchen, egal wann sie innerhalb des Geschäftsjahres anfallen







	
Grundsatz der Bewertungsstetigkeit



	⇨ die gewählte Bewertungsmethode ist beizubehalten, um eine bessere Vergleichbarkeit mit vergangenen Bilanzen zu gewährleisten









Beim Grundsatz der Vorsicht gilt es verschiedene Ansätze zu berücksichtigen. Hier gelten vor allem das Realisations- und das Imparitätsprinzip.


Realisationsprinzip:


Der Ausweis von Gewinnen darf erst dann erfolgen, wenn diese tatsächlich realisiert worden sind.


Imparitätsprinzip:


Der Ausweis von Verlusten muss bereits dann erfolgen, wenn diese zwar noch nicht realisiert wurden, aber bereits bekannt sind. Diese Diskrepanz zwischen Gewinnen (Realisationsprinzip) und Verlusten bezeichnet man als Imparitätsprinzip.


Im Zusammenhang mit dem Grundsatz der Periodenabgrenzung tauchen immer wieder die Begriffe transitorischer und antizipativer Rechnungsabgrenzungsposten auf.


Bei einem transitorischen Rechnungsabgrenzungsposten ist bereits Geld geflossen. Bei einem antizipativen Rechnungsabgrenzungsposten ist die Leistung bereits erbracht, aber es ist noch kein Geld geflossen. Die antizipativen RAP lassen sich in sonstige Forderungen oder sonstige Verbindlichkeiten unterscheiden.


2.4.1.5 Derivater Firmenwert – Immaterielle Güter


Unter einem Derivaten Firmenwert versteht man den Unterschiedsbetrag zwischen dem Kaufpreis, der für ein Unternehmen entrichtet wurde und der Differenz aus Vermögen und Schulden dieses Unternehmens. Dies gilt aber nur dann, wenn diese Differenz positiv ist.


Für selbst geschaffene Vermögensgegenständen des Anlagevermögens besteht ein Aktivierungswahlrecht (§ 248 Abs.2 HGB), was zur Folge hat, dass Entwicklungsaufwendungen mit ihren Herstellkosten angesetzt werden können (§ 255 Abs.2a Satz 1HGB).


Die Aktivierung von Entwicklungskosten bei der Aktivierung selbst erstellter immaterieller Vermögensgegenstände ist möglich, wenn eine interne, nachvollziehbare Dokumentation vorliegt. Lassen sich jedoch Forschung und Entwicklung nicht eindeutig voneinander trennen, ist eine Aktivierung als Gesamtsumme nicht erlaubt (§ 255 Abs. 2a Satz 4 HGB).


Nach § 246 Abs.1 Satz 4 ist der entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwert aktivierungspflichtig. Die Handhabe eines Firmenwertes nach Handelsrecht und IFRS ist unterschiedlich.


Handelsrecht: Geschäfts- und Firmenwert darf abgeschrieben werden


IFRS: Geschäfts- und Firmenwert darf nicht abgeschrieben werden (IFRS 3.55). Stattdessen erfolgt eine jährliche Prüfung, ob eine Wertminderung vorliegt.


Die Nutzungsdauer von Derivaten Firmenwerten beträgt 15 Jahre.


2.4.1.6 Basiswert - Selbstkostenermittlung


Bei selbstgenutzten Anlagegütern stellt sich die Frage, ob als Basiswert die Selbstkosten oder der Verkaufspreis als Bilanzansatz verwendet wird?


Es sind immer die Selbstkosten, da im Verkaufspreis ein Gewinnanteil enthalten ist, der nicht den realen Wert des Gegenstandes darstellt.


Zur Ermittlung der Selbstkosten wird folgendes Schema angewandt:


Materialeinzelkosten


+ Materialgemeinkosten


= Materialkosten (1)


Fertigungslöhne


+ Fertigungsgemeinkosten


+ Sondereinzelkosten der Fertigung


= Fertigungskosten (2)


(1) + (2) = Herstellkosten der Produktion


+ Bestandsminderung


- Bestandsmehrung


- aktivierte Eigenleistungen


= Herstellkosten des Umsatzes


+ Verwaltungsgemeinkosten


+ Vertriebsgemeinkosten


+ Sondereinzelkosten des Vertriebs (Verpackung)


= Selbstkosten


Bei der Ermittlung der Selbstkosten sind aber nicht alle Komponenten, was den Bilanzansatz anbelangt, frei wählbar. Hier gibt es klare Vorgaben:




	Sondereinzelkosten der Fertigung: Gebot


	Fremdkapitalzinsen: Wahlrecht


	Vertriebskosten: Verbot


	Materialgemeinkosten: Gebot


	Fertigungslöhne: Gebot


	Abschreibungen: Gebot


	Verwaltungskosten (Allgemein): Wahlrecht


	Materialeinzelkosten: Gebot


	Forschungskosten: Verbot





2.4.1.7 Abschreibungen


In der Betriebswirtschaftslehre existieren mehrere unterschiedliche Abschreibungsmethoden:


Abschreibungsmethoden:




	
Lineare Abschreibung: gleichmäßiger Wert über die gesamte Nutzungsdauer


	
Leistungsabhängige Abschreibung: Abschreibungswerte in Abhängigkeit der Leistung des Anlagegutes


	
Degressive Abschreibung: der höchste Abschreibungswert wird am Anfang geltend gemacht


	
Progressive Abschreibung: der höchste Abschreibungswert wird am Ende geltend gemacht





Um zu den richtigen Abschreibungswerten zu gelangen, ist die korrekte Ermittlung der Anschaffungskosten von elementarer Bedeutung. Die gesamten Anschaffungskosten bestehen neben dem reinen Anschaffungspreis der Maschine aus allen Kosten, die notwendig sind, bis die Maschine das erste Mal reibungslos läuft, d.h. vor der Inbetriebnahme anfallen.


Hierunter fallen Transportkosten, Kosten für das Fundament, Sockelerstellungskosten, Installationskosten, Schulungskosten vor Inbetriebnahme etc.


Rabatt und Skonti mindern den Anschaffungspreis (nicht die gesamten Anschaffungskosten, da nicht davon ausgegangen werden kann, dass der Hersteller des Sockels oder der Transporteur mit dem Anbieter der Maschine identisch sind) und werden von diesen abgezogen.


Die Kosten für Nachschulungen und für die monatliche Miete sind nicht zu berücksichtigen, weil sie erst nach der Inbetriebnahme anfallen oder mit dem Erwerb der Maschine nichts zu tun haben.


Bei Anschaffungskosten handelt es sich um Kosten, die bei einem Erwerb (Kauf) entstehen. Herstellkosten hingegen fallen bei Eigenproduktion an.


Sonderfall 1: außerplanmäßige Abschreibung


Ein Sonderfall bilden außerplanmäßige Abschreibungen. Bei einer außerplanmäßigen Abschreibung handelt es sich um eine Wertminderung eines Anlagegutes, wenn ein dauerhafter Schaden, wie beispielsweise ein Brandschaden, eintritt.


Sonderfall 2: nicht abnutzbares Anlagevermögen


Bei nicht abnutzbaren Gütern des Anlagevermögens liegt keine planmäßige Wertminderung vor (nicht abnutzbar!), somit erfolgt hier keine Abschreibung. Beispiel: Grundstücke.


Sollte es jedoch zu einer dauerhaften Wertminderung (Brandfall, kontaminierter Boden etc.) kommen, wird eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen.


2.4.1.8 Prinzipien – Vorsichtsmaßnahmen - Richtlinien


Im Handelsrecht existieren zahlreiche Einschränkungen, Prinzipien zum Bilanzansatz, d.h. sogenannte Vorsichtsmaßnahmen, um einen fundierten und vergleichbaren Ansatz zu gewährleisten. Im Folgenden sind einige dieser Ansätze / Prinzipien aufgeführt.




	Das Niederstwertprinzip (§253 Abs.3 Satz 6 HGB) besagt, dass bei zwei möglichen, unterschiedlichen Wertansätzen in der Bilanz immer der niedrigere Wert anzusetzen ist. Dies gilt sowohl für das Anlagevermögen, als auch für das Umlaufvermögen.

Das Niederstwertprinzip basiert auf dem Vorsichtsprinzip, welches auf der Aktivseite immer den niedrigeren Wert zur Bilanzierung vorschreibt und auf der Passivseite immer den höheren Wert zur Ansetzung verbindlich fordert (Höchstwertprinzip).




	Das Wertaufholungsgebot besagt, dass ein niedriger Wertansatz nicht mehr beibehalten werden darf, wenn die Gründe, die zum niedrigen Ansatz vorgelegen haben, keine Gültigkeit mehr besitzen (§ 253 Abs. 3 Satz 5 oder 6 und Abs. 4).


	Das Stetigkeitsprinzip besagt, dass die Abschreibungsmethode, die einmal gewählt wurde nicht mehr gewechselt werden kann. Ausnahme: Wechsel der degressiven AfA-Methode zur linearen AfA-Methode.

Ziel des Stetigkeitsprinzips: Vergleichbarkeit aufeinanderfolgender Jahresabschlüsse und die damit permanent wechselnde Ertragslage des Unternehmens (§ 252 Abs.2 HGB).




	Die Ansatzstetigkeit bezieht sich auf die Ansatzmethoden des vorherigen Jahresabschlusses. Diese sind beizubehalten, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.


	Das Realisationsprinzip besagt, dass nicht realisierte Gewinne nicht ausgewiesen werden dürfen.


	Das Imparitätsprinzip verlangt, dass nicht realisierte Verluste immer ausgewiesen werden müssen.


	
Positionen des Umlaufvermögens sind maximal zu den Anschaffungskosten, bzw. Herstellkosten zu bewerten.


	Grundlage für einen Ansatz mit dem Festwert ist der § 240 Abs.3 HGB. Wenn Vermögensgegenstände permanent ersetzt werden (Sachanlagevermögen, Vorräte…), muss alle drei Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchgeführt werden. Ist die Ermittlung des Wertes der Bestandsaufnahme geringer, als der vorherige Wert, ist der niedrigere Wert anzusetzen (Vorsichtigkeitsprinzip).





2.4.1.9 Verbrauchsverfahren (Lifo-Fifo-Verfahren)


Lifo-Verfahren:


Die Waren, die zuletzt erworben wurden, werden zuerst verkauft, d.h. der Schlussbestand von X-Stück wird mit dem EK-Preis des Anfangsbestandes bewertet.


Fifo-Verfahren:


Die Waren, die zuerst gekauft wurden, werden als erstes verkauft, d.h. der Schlussbestand von Y-Stück wird mit dem EK-Preis des letzten Zugangs bewertet.


2.4.1.10 Bewertung von Forderungen


Bei der Bewertung der Forderungen werden folgende Ansätze unterschieden:




	
einwandfreie Forderungen (kommen in voller Höhe, Bewertung zum Nominalwert, Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung)


	
zweifelhafte Forderungen (werden vermutlich nicht in voller Höhe eingehen, Bewertung zum wahrscheinlichen Eingangswert, Einzelwertberichtigung)


	
uneinbringliche Forderungen (gehen überhaupt nicht ein, Sofortabschreibung der gesamten Forderung)





2.4.1.11 Disagio & Rückstellungen


2.4.1.11.1 Disagio


Bei einem Disagio handelt es sich um eine Bankgebühr, die im Vorfeld abgezogen wird, d.h. es entsteht eine Differenz zwischen Auszahlungs- und Rückzahlungsbetrag. Der entsprechende Buchungssatz lautet:


Bank


Disagio an Verbindlichkeiten


Die Rückrechnung auf die zurückzahlende Kreditsumme erfolgt über folgende Formel


[image: ]


Beispiele:


Bei einem Auszahlungsbetrag von 95.000€ und einem Disagio von 5% beträgt der Rückzahlungsbetrag:


[image: ]


oder


Bei einem Auszahlungsbetrag von 100.000€ und einem Disagio von 5% beträgt der Rückzahlungsbetrag:


[image: ]


Bei einem Disagio liegt ein Aktivierungswahlrecht vor. Der zugehörige Buchungssatz lautet: Bank zinsähnlicher Aufwand an Verbindlichkeit


2.4.1.11.2 Rückstellungen


Rückstellungen sind Verpflichtungen, die eintreten können, aber nicht müssen und deren tatsächliche Höhe von der in der Bilanz hinterlegten Höhe abweichen kann. Der zugehörige Paragraph ist der § 249 HGB.


Innerhalb der Rückstellungen wird zwischen:




	Verpflichtungen gegenüber Dritten (handelt sich um eine Außenverpflichtung, mit rechtlicher und wirtschaftlicher Komponente, hierbei kann es sich beispielsweise um Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten handeln, die von einer Klage herrühren)

und









	Verpflichtungen gegenüber sich selbst (Aufwandsrückstellungen im Innenverhältnis, d.h. Aufwand, der im laufenden Geschäftsjahr begründet ist, aber erst im nächsten Geschäftsjahr auszahlungswirksam ist, dem Geschäftsjahr zuzuordnen, in der er verursacht wurde)





Werden Instandhaltungsmaßnahmen unterlassen, sieht das HGB die Möglichkeit vor diese innerhalb von drei Monaten des folgenden Geschäftsjahres nachzuholen, d.h. es existiert ein Wahlrecht.


Das Maßgeblichkeitsprinzip (§ 5 Abs. 1 Satz 1 EStG) stellt klar, dass die Wertansätze der Handelsbilanz auch in der Steuerbilanz zu berücksichtigen sind, es sei denn das Steuerrecht gibt andere Regelungen vor. Um auszuschließen, dass eine höhere Bewertung der Rückstellungen dazu führt, dass die steuerliche Bemessungsgrundlage sinkt, wurde das Stichtagsprinzip (§ 6 Abs.1 Nr.3a EStG) eingeführt.


Das Stichtagsprinzip sieht vor, dass in einer Bilanz die Vermögensgegenstände und Schulden zu einem bestimmten Stichtag (Bilanzstichtag) dargestellt werden müssen. In der Regel ist der Bilanzstichtag der 31.12. eines Jahres, muss es aber nicht sein.


Abzinsung von Rückstellungen


Rückstellungen werden nach § 6 Abs.1 Nr.3a EStG abgezinst – Warum?


Werte (Einzahlungsüberschüsse oder Rückstellungen) werden durch eine Abzinsung auf den jetzigen Zeitpunkt t0 umgerechnet. Damit ist eine bessere Vergleichbarkeit und Beurteilung gegeben. Eine Abzinsung der Beträge ist handelsrechtlich eigentlich nicht vorgesehen (Verstoß gegen das Realisationsprinzip) Ausnahme: Die zugrundeliegende Rückstellung enthält einen Zinsanteil (§ 253 Abs. 1 HGB). Gemäß § 253 Abs. 2 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Geschäftsjahre entsprechend ihrer Restlaufzeit abzuzinsen.


Das BilMoG verlangt bei der Bewertung einer Pensionsrückstellung eine Abzinsung mit einem marktnahen Zinssatz. Grund: Das Unternehmen kann die benötigten Finanzmittel bis zum Eintritt der Pensionsverpflichtung am Finanz- und Kapitalmarkt erfolgreich anlegen.


Im Zusammenhang mit dem Thema „Abzinsen von Rückstellungen“ wird häufig auf einen Rückstellungsspiegel verwiesen. In einem Rückstellungsspiegel werden alle erfassten und gebuchten Rückstellungen einzeln aufgelistet. Zum besseren Verständnis ist der Rückstellungsspiegel nach § 266 Abs. 3b HGB in verschiedene Rückstellungsarten gegliedert.


Aus der Abzinsung resultierende Aufwendungen und Erträge dürfen nach §§ 264 Abs.2 und 277 Abs.5 HGB nur innerhalb des Finanzergebnisses verrechnet werden.


2.4.1.11.3 Vermögensgegenstände und Schulden auf fremde Währung


Handelt es sich bei Vermögensgegenständen und Schulden um fremde Währungen sind diese Werte mit dem Devisenkassamittelkurs umzurechnen (§ 256 HGB). Der Devisenkassamittelkurs ist das arithmetische Mittel aus Geld- und Briefkurs.


Bei einer Restlaufzeit von 1 Jahr oder weniger finden das Anschaffungskostenprinzip sowie das Vorsichtsprinzip keine Anwendung (§ 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB und §253 Abs. 1 S. 1 HGB). Daher besteht die Möglichkeit einen höheren Ausweis als die Anschaffungskosten anzusetzen.


Handelt es sich um Restlaufzeiten von mehr als einem Jahr, ist gemäß dem Vorsichtsprinzip der niedrigere Wert bei Forderungen und der höhere Wert bei Verbindlichkeiten anzusetzen (§ 253 Abs. 1 S. 2 HGB).


2.4.1.12 Latente Steuern


Latente Steuern sind verborgene Steuerlasten oder Steuervorteile, die sich aufgrund von Unterschieden im Ansatz oder in der Bewertung von Vermögensgegenständen oder Schulden zwischen der Steuerbilanz und der Handelsbilanz ergeben. Latente Steuern


kommen entweder als passive latente Steuern oder aktive latente Steuern vor. Für passive latente Steuern gilt die Passivierungspflicht, für aktive latente Steuern ein Aktivierungswahlrecht.


Beispiele:


Aktive latente Steuern: Pensionsrückstellungen, Rückstellungen aufgrund drohender Verluste


Passive latente Steuern: Weicht ein entgeltlich erworbener Firmenwert von einer 15-jähriegen Nutzungsdauer ab, Aktivierung von selbstgeschaffenen Vermögensgegenständen


2.4.1.13 Strukturbilanz


Bei der Strukturbilanz wird die Handelsbilanz aufbereitet, dies geschieht, indem einzelne Posten zusammengefasst werden, so dass aussagekräftige Größen entstehen, aus denen dann Kennzahlen errechnet, bzw. abgeleitet werden können. Um Bilanzen innerhalb einer Branche miteinander vergleichen zu können, müssen neben anderen Veränderungen u.a. gesetzliche Wahlrechte eliminiert werden.


Wenn die Handelsbilanz verschiedener Anpassungen unterzogen wurde, spricht man von einer Strukturbilanz, d.h. man hat eine Struktur in der Bilanz geschaffen.


2.4.2 Jahresabschluss nach Steuerrecht inkl. Lagebericht unter Berücksichtigung der strategischen Entscheidungen


Die Zwecke der Handels- und Steuerbilanz sind vielfältig und unterschiedlich.


Handelsbilanz: Dient zur Information der Eigentümer und Gläubiger hinsichtlich der Vermögens- und Ertragslage.


Steuerbilanz: Dient der Information des Staates und ist Basis zur Besteuerung des Unternehmens.


2.4.2.1 Herstellungskosten nach Steuerrecht


Die Herstellkosten beinhalten nach § 6 Abs.1 Nr.1a EStG auch Instandhaltungs- und Modernisierungskosten, wenn




	a) die Instandhaltungs- und Modernisierungskosten (netto) höher als 15% der Anschaffungskosten sind


	b) sie innerhalb eines Zeitraumes von 3 Jahren nach Erwerb des Gebäudes durchgeführt werden





Ausgenommen sind jährlich notwendige anfallende Aufwendungen zur Erhaltung des Gebäudes.


Bei den Komponenten zur Ermittlung der Herstellkosten ist zu unterscheiden, ob es sich nach dem Steuerrecht um ein Aktivierungswahlrecht, ein Aktivierungsverbot oder eine Aktivierungspflicht handelt.





	Komponente der HK

	Zuordnung nach Steuerrecht





	Materialeinzelkosten

	Aktivierungspflicht





	Materialgemeinkosten

	Aktivierungspflicht





	Fertigungslöhne

	Aktivierungspflicht





	Fertigungsgemeinkosten

	Aktivierungspflicht





	Sondereinzelkosten der Fertigung

	Aktivierungspflicht





	Verwaltungskosten

	Aktivierungspflicht





	Vertriebskosten

	Aktivierungsverbot





	Abschreibungen

	Aktivierungspflicht





	Fremdkapitalzinsen

	Aktivierungswahlrecht





	Forschungs- & Entwicklungskosten

	Aktivierungsverbot







Die Aufwendungen, die für Sanitär, Heizung, Fenster oder Elektroinstallation (3 von 4) anfallen, führen zu Anschaffungs-, bzw. Herstellungskosten und werden als solche steuerrechtlich anerkannt, wenn eine Erweiterung des Gebrauchswertes vorliegt.


Wann liegt eine Erweiterung des Gebrauchswertes vor, und wann nicht?


Beispiele für die Erweiterung (Erhöhung) eines Gebrauchswertes bei Sachanlagen sind:




	Aufstockung eines Gebäudes (neue Etage)


	Anbau an ein Gebäude (Eigentumswohnung)


	Terrasse


	Balkon


	…





Beispiele, bei denen keine Erweiterung des Gebrauchswertes bei Sachanlagen vorliegt:




	Verzierung der Fassade


	Vergrößern einer Dachluke zu einem Fenster





Für Zuschüsse, staatliche Unterstützungen bzgl. der Anschaffungskosten / Herstellkosten gelten folgende Regelungen:


Sind sie erfolgswirksam erfolgt eine vollständige Erfassung in der GuV. Sind sie erfolgsneutral erfolgt die Berücksichtigung auf der Passivseite.


Sind sie erfolgsneutral und später erfolgswirksam erfolgt ein Abzug von den Anschaffungs-, bzw. Herstellkosten


2.4.2.2 Abschreibungen nach Steuerrecht


Hinsichtlich der Nutzungsdauer unterscheiden sich die Ansätze im Handels- und Steuerrecht.


Nutzungsdauer Handelsrecht: wirtschaftliche Nutzungsdauer


Nutzungsdauer Steuerrecht: betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer nach der AfA-Tabelle


Im § 7 EStG werden drei Arten von Abschreibungen zugelassen:




	
Lineare Abschreibung (Regelfall): Abschreibungsbetrag =[image: ]



	
Leistungsorientierte Abschreibung: Abschreibungsbetrag =[image: ]



	
Degressive Abschreibung: Die degressive Abschreibung (Buchwert-Abschreibung) erfolgt nur bei beweglichen Gütern des Anlagevermögens und arbeitet mit einem konstanten Prozentwert (25%). Sie ist steuerrechtlich anerkannt, wenn der Abschreibungsprozentsatz maximal das 2,5-fache des Prozentsatzes bei der linearen Abschreibung beträgt und 25% nicht überschreitet. Der Restbuchwert der degressiven Abschreibung beträgt 1€.





Eine dauerhafte Wertminderung ist nach § 6 Abs.1 Nr.1 und § 7 Abs.1 EStG für alle Wirtschaftsgüter gestattet. Die außerplanmäßige Abschreibung nur für abnutzbare Wirtschaftsgüter, welche linear oder leistungsbezogen abgeschrieben wurden.


Teilwert


Der Teilwert wird in § 6 Abs. 1 Nr. 1 Satz 3 des Einkommenssteuergesetzes erklärt. Der Teilwert ist der Wert, den ein Erwerber des Unternehmens im Rahmen des Gesamtkaufpreises für das einzelne Wirtschaftsgut, den einzelnen Vermögensgegenstand ansetzen würde; dabei ist davon auszugehen, dass:




	der Erwerber den Betrieb fortführt


	
der Erwerber das Unternehmen als Ganzes erwirbt


	der Erwerbspreis auf die Wirtschaftsgüter aufgeteilt werden kann





Aufgrund der Schwierigkeit der Ermittlung des Teilwertes (Annahmen bei dem Ansatz des Teilwertes) hat der Gesetzgeber sogenannte „Teilwertvermutungen“ getroffen.




	Liegt der Bewertungsstichtag nahe am Anschaffungszeitpunkt des Anlagegutes, entspricht der Teilwert den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten.


	Liegt ein nicht abnutzbares Anlagegut vor, bleibt es bei der Bewertung auch an späteren Stichtagen bei den Anschaffungskosten.


	Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens entspricht der Buchwert dem Teilwert.





Sonderabschreibungen


Sonderabschreibungen nach § 7g EStG: Die Sonderabschreibung dient zur Förderung kleiner und mittlerer Betriebe Sie beträgt insgesamt bis zu 20 % der Anschaffungskosten oder Herstellungskosten und darf im Anschaffungsjahr sowie in den vier darauffolgenden Geschäftsjahren in Anspruch genommen werden.


Investitionsabzugsbetrag


Wann ein Investitionsabzugsbetrag gebildet, bzw. erfasst werden darf und welche Voraussetzungen für die Erfassung und Bildung eines Investitionsabzugsbetrages notwendig sind, unterliegt folgender Regelung


Bei Freiberuflern darf der Gewinn nicht höher als 100.000 € sein, bei Gewerbetreibenden nicht höher als 235.000 € sein und bei Land- und Forstwirten nicht höher als 125.000 €.


Voraussetzungen für die Erfassung eines Investitionsabzugsbetrages:




	maximal 40% der Anschaffungskosten, maximal 200.000€


	Einhaltung der Werte der vorgegebenen Klassen, d.h. keine Überschreitung am Ende des GJ


	Mitteilung des Zwecks der Anschaffung an das Finanzamt


	…





Damit bei der Bildung eines Investitionsabzugsbetrages kein Missbrauch betrieben wird, sind gewisse Bedingungen zu erfüllen.




	spätestens im dritten Wirtschaftsjahr muss das Anlagegut angeschafft, bzw. hergestellt sein


	Nutzung mindestens 90%


	kein Verkauf bis zum Ende des darauffolgenden Wirtschaftsjahres





2.4.2.3 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)- Abschreibungen


Steuerrechtliche Regelungen bei Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG):


Bei den geringwertigen Wirtschaftsgütern handelt es sich um bewegliche, abnutzbare und selbstständig nutzbare Güter des Anlagevermögens. Hierbei werden die Anschaffungskosten in drei Bereiche unterteilt: bis 250,00€, bis 800,00€ und bis 1.000€. Für die Abschreibung der einzelnen Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens existieren mehrere Wahlrechte.




	bis 250,00€: Wahlrecht: sofortige Abschreibung oder Abschreibung über die Nutzungsdauer, lt. AfA-Tabelle


	von 250,01€ – 800,00€: Wahlrecht: sofortige Abschreibung oder Abschreibung über Sammelposten (Abschreibung auf fünf Jahre verteilt) oder Abschreibung über die Nutzungsdauer


	von 800,01€ bis 1.000€: Wahlrecht: Erfassung in Sammelposten (Abschreibung auf fünf Jahre verteilt) oder reguläre Abschreibung über die Nutzungsdauer, lt. AfA-Tabelle


	ab 1.000€: Abschreibung über die Nutzungsdauer (kein GWG)





[image: ]


2.4.2.4 Rückstellungen und Aktiver RAP im Steuerrecht


Bei Rückstellungen für drohende Verluste besteht im Handelsrecht eine Passivierungspflicht, im Steuerrecht hingegen ein Passivierungsverbot (§ 5 EStG).


Im Steuerrecht besteht für einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten eine Aktivierungspflicht, im Handelsrecht ein Aktivierungswahlrecht. Beispiele hierfür sind die Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen oder Zölle auf Waren, wenn diese Kosten nicht als Anschaffungsnebenkosten erfasst wurden.


2.4.3 Jahresabschluss nach IFRS inkl. Lagebericht unter Berücksichtigung der strategischen Entscheidungen


Bei IAS/IFRS steht die Abbildung der tatsächlichen Verhältnisse und der damit verbundenen Gewinnermittlung im Vordergrund. Der Aufbau zur besseren Vergleichbarkeit und zur einheitlichen Darstellung von IAS/IFRS lautet wie folgt:




	Framework (Basis der externen Rechnungslegung, ohne gesetzlich bindenden Charakter)


	Standards (hier werden einzelne Sachverhalte geregelt, mit gesetzlicher Bindung)


	Interpretations (Auslegung und Ergänzung der Inhalte der einzelnen Sachverhalte)





Die IAS/IFRS-Regelungen wurden eingeführt, weil




	keine Vergleichbarkeit von Jahresabschlüssen von Unternehmen in unterschiedlichen Ländern möglich war


	die Problematik bei der internationalen Lieferantenauswahl im Raum stand, da keine Transparenz der Zahlen vorgelegen hat


	die Beteiligungen an Unternehmen ohne einheitliche Beurteilung der Zahlen nicht sinnvoll war


	…





2.4.3.1 Rückstellungen


Unterschiede zum HGB:




	keine Bildung von Aufwandsrückstellungen, da die erste der Voraussetzungen (Vorfall aus der Vergangenheit impliziert eine jetzige Verpflichtung, hohe Wahrscheinlichkeit der Zahlung und sichere Schätzung der Zahlungssumme) nicht gegeben ist.


	Bei der Bildung von Rückstellungen müssen Inflationsentwicklungen (Preisniveau) berücksichtigt werden.





2.4.3.2 Entwicklungskosten


Unterschiede zum HGB:


Klare Trennung von Forschungs- und Entwicklungsaufwand. Als Entwicklungskosten (Entwicklungsaufwand) gelten:




	Wirtschaftlicher Nutzen erkennbar


	Klare Zuordnung der Entwicklungsgelder


	Absicht des Unternehmens das Gut fertigzustellen und zu nutzen


	…





2.4.3.3 Eigen- und Fremdkapital


Unterschiede zum HGB:


Ausweis eines geringeren Eigenkapitals, als im HGB, da im IAS 32 nur die Werte als Eigenkapital akzeptiert werden, bei denen kein Rückzahlungsanspruch vorliegt. Dies liegt bei Einlagen von Gesellschaftern, die kündbar sind, nicht vor. Somit wird mit dieser Regelung auch unmittelbar Einfluss auf verschiedene Kennzahlen genommen, in denen das EK eine wichtige Rolle spielt, was dann logischerweise Auswirkungen auf das Rating des Unternehmens haben kann.


2.4.3.4 Anschaffungs- und Herstellungskosten


Unterschiede zum HGB:




	
Anschaffungskosten: Berücksichtigung von Fremdkapitalzinsen bei zeitlicher Zuordnung.


	
Anschaffungskosten: Berücksichtigung des Komponentensatzes (IAS 16), d.h. Zerlegung des Anlagegutes in einzelne Komponenten.


	Herstellkosten:








	Komponenten

	Zuordnung nach Steuerrecht





	Einzelkosten

	





	Pflicht

	Material, Fertigung + Sonderkosten der Fertigung





	

	





	Verbot

	Vertrieb, Forschung, alle kalkulatorischen Größen





	

	





	Gemeinkosten

	





	Pflicht

	Material, Fertigung, Verwaltungskosten (zum Produkt gehören d)





	

	





	Verbot

	allgemeine Verwaltungskosten Vertrieb, alle kalkulatorischen Größ en







2.4.3.5 Leasing


Miete und Leasing werden meist nicht unterschieden. IAS 17 hat keine konkreten Abgrenzungskriterien, was dazu führen kann, dass unterschiedliche Bilanzansätze vorliegen können.


2.4.3.6 Erlöse aus Erträgen mit Kunden


Im HGB werden Gewinne erst dann ausgewiesen, wenn sie realisiert werden.


IFRS 15 regelt, zu welchem Zeitpunkt und in vor allem welcher Höhe ein Unternehmen Erlöse aus Verträgen mit Kunden erfassen darf. Hierbei gelten klare Regelungen:




	
Vertrag: Abschluss eines Vertrages (beidseitiges, zweiseitiges Rechtsgeschäft)


	
Kunde/Verkäufer: Wer hat an dem Vertragsgegenstand welche Rechte?


	
Zahlungsbedingungen: Zahlungsmodalitäten wurden festgelegt und von beiden Seiten akzeptiert


	
Transaktionspreis: Der Transaktionspreis (Gegenleistung, die ein Unternehmen vom Kunden für die die Erbringung der vereinbarten Leistung erhält) ist geregelt.


	
Erfassung des Erlöses: Bei Erfüllung der Leistung erfolgt eine Abnahme.





2.4.4 Konzernrechnung nach HGB und IFRS unter Berücksichtigung der strategischen Entscheidungen


Im Zusammenhang mit GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles), d.h. den Rechnungslegungsnormen aus den USA, die verpflichtend notwendig sind, um an einer US-amerikanischen Börse gelistet zu werden, wird häufig der Konsolidierungskreis angesprochen. Eine weitere Voraussetzung des Konzernabschlusses bei der Konsolidierung ist die Vereinheitlichung der Bilanzstichtage.


2.4.4.1 Konsolidierungskreis


Der Konsolidierungskreis beschäftigt sich mit der Art des Unternehmens (Tochter-, Gemeinschaftsunternehmen oder assoziierte Unternehmen) und teilt diesen die Methode nach der der Konzernabschluss durchzuführen ist, zu.




	
Tochterunternehmen: Vollkonsolidierung


	
Gemeinschaftsunternehmen: Quotenkonsolidierung


	
assoziierte Unternehmen: Equity-Ansatz





Vollkonsolidierung:


Die Vollkonsolidierung wird nach IFRS 10 zwingend vorgeschrieben, wenn die Muttergesellschaft eine Mehrheit der Stimmrechte des Tochterunternehmens hält oder eine andere Konstellation vorliegt, in dem die Mutter die Tochter dominiert.


Quotenkonsolidierung:


Im Gegensatz zur Vollkonsolidierung werden bei der Quotenkonsolidierung die betriebswirtschaftlichen Komponenten (Vermögen, Schulden, Erträge und Aufwendungen) des zu konsolidierenden Unternehmens nicht zu 100 % im Konzernabschluss berücksichtigt, sondern nur die Höhe der Beteiligung der Muttergesellschaft.


Equity-Ansatz:


Bei der Equity-Methode werden langfristige Beteiligungen im Jahresabschluss einer Gesellschaft bilanziert, wenn es sich um stimmberechtigte Anteile handelt. Es werden nur der Gewinnanteil nach Steuern und der Anteil am Vermögen (netto) berücksichtigt.


Ermittlung des Equity-Wertes:


Kosten der Beteiligung (Anschaffungskosten)


+ noch nicht ausgeschüttete Gewinne des Unternehmens (anteilig)


./. noch nicht berücksichtigte Verluste des Unternehmens (anteilig)


./. bereits vereinnahmte Gewinnausschüttung des Beteiligungsunternehmens


= Equity-Wert


2.4.4.2 Unterschiede in der Zielformulierung zwischen Handelsrecht und IAS/IFRS
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